From: "Heike Heiders" <Heike.Heiders@kreis-euskirchen.de>

Sent: Tuesday, December 22, 2009 1:45 PM

To: <centurio@gmx.com>

Subject: Änderung der Fütterungsverordnung

 Sehr geehrter Herr Ohlert

 bezugnehmend auf Ihre E-mail und aufgrund eines Schreibens der

 Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung (Dr. Petrak),

 teile ich Ihnen folgendes mit:

 Für die Wiederkäuer stellt sich die Situation so dar, dass die

 Verordnung zu einem Zeitpunkt in Kraft tritt, zu dem – bei einer

 ordnungsgemäßen Winterfütterung nach der bis zu diesem Zeitpunkt

 gültigen Fütterungsverordnung – die Futtermittel eingelagert sind.

 Die aktuelle Situation ist im Gesamtkontext der Fütterungsverordnung zu

 sehen, insbesondere auch in Verbindung mit dem § 4, nach dem die Untere

 Jagdbehörde im Einzelfall Ausnahmen von den Verboten in § 1 zulassen

 kann, „soweit dies aus Gründen der Wildhege, zur Vermeidung von

 übermäßigen Wildschäden oder zu wissenschaftlichen Zwecken,

 Lehr- und Forschungszwecken erforderlich ist. Es bedarf hierzu des

 Einvernehmens mit der Forschungsstelle für Jagdkunde und

 Wildschadenverhütung“.

 Laut des v. g. Schreibens sind, unter Berücksichtigung der bereits

 angelaufenen Fütterungsperiode, zumindest in den Hochlagen und der

 Einlagerung von Futtermitteln in allen Revieren mit Winterfütterung vor

 Ort ggf. von der Forschungsstelle Ausnahmen von § 1 zu prüfen.

 Die Anträge müssen – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen –

 folgende Angaben enthalten:

 1. Standort der Fütterung in einem Kartenmaßstab zwischen 1:25.000

 und  

               1:10.000; der Kartenausschnitt muss so gewählt werden,

 dass die Fütterung 

               ohne Inanspruchnahme einer örtlichen Einweisung sicher

 zu finden ist

 2. Wildarten und geschätzte Anzahlen, die gefüttert werden

 3. Futtermittel, Einsatz  der Futtermittel in der letzten

 Fütterungsperiode 

                (ungefähre Mengen)

 4. Fütterungszeitraum 

                (Beginn der Fütterung und vorgesehene Gesamtdauer)

 Eine stichprobenartige Überprüfung vor Ort erfordert die Mitnahme der

 Unterlagen, so dass es im Interesse einer zügigen Abwicklung notwendig

 ist, dass die Anträge und Unterlagen einschließlich der Karten in

 Papierform eingehen. 

 Sofern Erlaubnisscheininhaber mit der Fütterung beauftragt sind, ist

 dies zu begründen.
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